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Ehrenamtliche Richter

OLG Hamm:
Streichung von der Schöffenliste statt 
Amtsenthebung einer Schöffin mit Kopftuch
1. Die Weigerung einer nordrhein-westfälischen Schöffin, das 
aus religiöser Pflicht getragene Kopftuch während der Haupt-
verhandlung abzulegen, ist ein Verstoß gegen § 2 Abs. 1 Justiz-
neutralitätsgesetz NRW (JNeutG NRW).
2. Der Verstoß stellt keine gröbliche Amtspflichtverletzung 
dar, sondern einen Grund der Unfähigkeit zur Ausübung des 
Schöffenamtes nach § 52 Abs. 1 GVG, der die Streichung von 
der Schöffenliste zur Folge hat. Hierfür ist der geschäftsplan-
mäßig für die Schöffenangelegenheiten zuständige Richter 
des jeweiligen Gerichtes zuständig, bei dem die Schöffin ihren 
Dienst versieht. (Leitsätze d. Red.)
OLG Hamm, Beschluss vom 11.4.2024 – 5 Ws 64/24

Sachverhalt: Der Vorsitzende des Jugendschöffenausschusses 
des Amtsgerichts Dortmund hat am 9.2.2024 beantragt, die 
für die Wahlperiode 2024 bis 2028 gewählte Jugendhaupt-
schöffin T. gemäß § 51 Abs. 1 GVG ihres Amtes zu entheben. 
Die Schöffin trage aus Bekenntnisgründen ein Kopftuch und 
werde in der Hauptverhandlung darauf nicht verzichten. Dies 
verstoße gegen § 2 Abs. 1 JNeutG NRW und stelle eine gröb-
liche Amtspflichtverletzung dar. Die Schöffin hat im Rahmen 
ihrer Anhörung erklärt, dass sie keine religiöse oder welt-
anschauliche Auffassung zum Ausdruck bringen wolle, son-
dern das Tragen des Kopftuchs als religiöse Pflicht verstehe. 
Auch ohne Kopftuch sei sie sehr schnell als Muslimin wahr-
zunehmen. Durch eine kopftuchtragende Schöffin werde die 
Vielfalt der Gesellschaft abgebildet und die gesellschaftliche 
Akzeptanz von Gerichtsurteilen erhöht. Der Antrag auf Amts-
enthebung war abzulehnen, da die Weigerung, das Kopftuch 
während der Verhandlung abzunehmen, keine gröbliche 
Amtspflichtverletzung im Sinne von § 51 Abs. 1 GVG darstellt.

Gründe: Zutreffend ist der Vorsitzende des Schöffenwahlaus-
schusses davon ausgegangen, dass die Weigerung, während 
der Verhandlung auf das Kopftuch zu verzichten, gegen § 2 
Abs. 1 JNeutG NRW verstößt, wonach ehrenamtliche Rich-
ter in der Verhandlung keine wahrnehmbaren Symbole oder 
Kleidungsstücke tragen dürfen, die objektiv eine bestimmte 
religiöse Auffassung zum Ausdruck bringen. Ob der Verstoß 
ein Amtsenthebungsverfahren nach § 51 Abs. 1 GVG (wegen 
gröblicher Amtspflichtverletzung) oder die Streichung von der 
Schöffenliste nach § 52 Abs. 1 GVG (wegen Unfähigkeit zur 
Ausübung des Schöffenamtes) zur Folge hat, ist streitig.

Die gröbliche Verletzung der Amtspflichten wird nach 
Sinn und Zweck von § 51 GVG als Verhalten definiert, das den 

Schöffen aus der Sicht eines verständigen Verfahrensbetei-
ligten ungeeignet für die Amtsausübung macht, weil er nicht 
mehr die Gewähr bietet, unparteiisch und nur nach Recht 
und Gesetz zu entscheiden. Vorliegend geht es nicht um ein 
Fehlverhalten der Schöffin, sondern um die Kollision grund-
rechtlich geschützter Religionsausübung mit den staatlichen 
Neutralitätsvorgaben bei Ausübung des Schöffenamtes. Es ist 
nicht Absicht des Gesetzgebers, dass Personen als Schöffen 
berufen werden, die dauerhaft an der Ausübung des Schöffen-
amtes gehindert sind. Dies wäre die Folge, wenn das religiöse 
Kopftuchtragen keine fehlende Eignung für das Schöffenamt, 
sondern eine gröbliche Amtspflichtverletzung wäre. Bei dem 
letztgenannten Verständnis wäre eine Schöffin auch in Kennt-
nis des vorgenannten Umstandes zunächst zu berufen. An-
erkannt ist, dass über den Wortlaut von § 52 GVG hinaus auch 
sonstige Gründe die Unfähigkeit zur Ausübung des Schöffen-
amtes begründen können.

Der Senat ist aus den vorgenannten Gründen gehindert, 
die Schöffin nach § 51 Abs. 1 GVG ihres Amtes zu entheben. 
Zuständig für die Streichung aus der Schöffenliste nach § 52 
GVG ist nicht der Senat, sondern der geschäftsplanmäßig für 
die Jugendschöffenangelegenheiten bestimmte Jugendrich-
ter, hier der Vorsitzende des Schöffenwahlausschusses. Des-
sen Entscheidung ist gemäß § 52 Abs. 4 GVG unanfechtbar.

Anmerkung: Die Entscheidung des OLG muss kritisch gewür-
digt werden. Eine Streichung von der Schöffenliste nach § 52 
GVG kommt nur in Betracht, wenn eine der in §§ 31 bis 34 GVG 
geregelten formalen Voraussetzungen wegfällt. Es wird ledig-
lich festgestellt, dass eine objektive Bedingung für das Amt 
nicht (mehr) vorliegt bezüglich Staatsangehörigkeit, Verurtei-
lung, Wohnort, Insolvenz usw. Wenn im Wege der Auslegung 
weitere Fallgestaltungen der Streichung in Frage kommen, 
muss begründet werden, an welchem ausdrücklich genann-
ten Grund oder allgemeinen Rechtsgedanken der Norm sich 
diese erweiternde Auslegung orientiert. Der Senat kreiert 
einen neuen Ausschlussgrund des „Gesetzesverstoßes“, der 
sich nicht in den §§ 31 bis 34 GVG – und somit nicht in § 52 
GVG – widerspiegelt. Eine Amtsenthebung nach § 51 GVG be-
darf der Prüfung im Einzelfall, ob a) ein Verhalten des ehren-
amtlichen Richters eine Amtspflichtverletzung darstellt, die 
b) wiederum so schwerwiegend ist, dass der ehrenamtliche 
Richter des Amtes enthoben wird. Das Recht auf Religions-
ausübung steht der Pflichtverletzung nicht entgegen, da das 
JNeutG NRW eine Schranke dieses Grundrechtes bei der Aus-
übung des Richteramtes darstellt zur Gewährleistung der vor-
gehenden Pflicht eines Richters zur Neutralität. Beim Verstoß 
gegen § 2 Abs. 1 JNeutG NRW ist deshalb eine wertende Ent-
scheidung zu treffen, ob das Symbol oder Kleidungsstück bei 
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objektiver Betrachtung eine bestimmte religiöse Auffassung 
zum Ausdruck bringt, die mit der richterlichen Neutralitäts-
pflicht kollidiert. Die Wertung mag beim religiösen Kopftuch 
einfach sein und der Beurteilungs- oder Bewertungsspielraum 
gegen Null gehen. Trotzdem muss die Entscheidung im Einzel-
fall getroffen werden, um untypische Fälle auszuschließen. Zur 
Wahrung der Unabhängigkeit der ehrenamtlichen Richter hat 
der Gesetzgeber mit § 51 Abs. 2 GVG diese Entscheidung über 
die Amtsenthebung nicht dem Gericht des Schöffen, sondern 
dem OLG als höherem Gericht zugewiesen. Es war daher selbst 
zur Entscheidung in der Sache berufen. Nach Information von 
LTO erhebt die Schöffin Verfassungsbeschwerde zum BVerfG, 
weil sie die Streichung sowie die Vorschrift des JNeutG NRW 
für verfassungswidrig hält; der pauschale Ausschluss greife 
massiv in ihre Grundrechte ein.* (hl)

* Gilt das Neutralitätsgebot auch für Schöffen?, LTO 
vom 5.7.2024, https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/
verfassungsbeschwerde-kopftuch-verbot-schoeffin-
staatliches-neutralitaetsgebot [Abruf: 15.11.2024]

Link zum Volltext der Entscheidung
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/hamm/j2024/5_
Ws_64_24_Beschluss_20240411.html
[Abruf: 15.11.2024]

LG Dortmund:
Besorgnis der Befangenheit einer Schöffin 
wegen privater Notizen

Misstrauen gegen die Unparteilichkeit einer Schöffin ist ge-
rechtfertigt, wenn der Ablehnende bei verständiger Würdi-
gung des ihm bekannten Sachverhalts Grund zu der Annahme 
hat, dass sie ihm gegenüber eine innere Haltung einnimmt, 
die die Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit beein-
flussen kann. (Leitsatz d. Red.)
LG Dortmund, Beschluss vom 8.11.2024 – 45 Ns 131/22

Sachverhalt: Der Angeklagte beantragt, die Schöffin wegen Be-
sorgnis der Befangenheit vom Verfahren auszuschließen. Sie 
habe ab 14:00 Uhr bei der Verlesung eines Chatverlaufs durch 

den Vorsitzenden in einem schwarzen DIN-A5-Notizbuch Noti-
zen gemacht. Bisher habe sie Notizen auf einem DIN A4 Papier 
gemacht, das sich auch am Sitzungstag auf ihrem Tisch befun-
den habe. Die Notizen habe sie – wie bei einer Einkaufsliste – 
untereinander auf mindestens drei Seiten gemacht, weil sie 
umgeblättert und auf den Folgeseiten links und rechts Notizen 
von oben bis unten gefertigt habe. Wiederholt habe sie links 
und rechts die Aufzeichnungen gezählt und weiter Notizen ge-
macht, die jedoch nie im Zusammenhang mit dem Vorgelese-
nen erfolgt seien. Offenkundig habe sie keine Notizen zu den 
verlesenen Chats gemacht. Um exakt 14:19 Uhr habe sie das 
Buch zugeklappt und die Notizen beendet, obwohl der Vor-
sitzende weiter verlesen habe. Auf Nachfrage hat die Schöffin 
bestätigt, dass die Notizen nichts mit dem Verfahren zu tun 
gehabt hätten. In ihrer dienstlichen Stellungnahme führte sie 
aus, dass sie während der Verhandlung Kritzeleien gemacht 
habe, die nicht unmittelbar mit dem Verfahren in Verbindung 
gestanden hätten. Diese hätten jedoch nicht der Ablenkung, 
sondern vielmehr dazu gedient, ihre Konzentration zu bewah-
ren. Das Kritzeln sei für sie eine bewährte Technik, die sie re-
gelmäßig nutze –- auch während ihres Studiums –, um bei län-
geren Vorträgen konzentriert zu bleiben und nicht gedanklich 
abzuschweifen. Trotz des Kritzelns habe sie die Verlesung des 
Chats durch den Vorsitzenden Richter aufmerksam verfolgt.

Gründe: Unstreitig hat die Schöffin über einen Zeitraum von 
19 Minuten Notizen gemacht und zwischendurch Punkte ihrer 
Notizen abgezählt. Das lässt es aus der Sicht eines verständi-
gen Angeklagten nicht unwahrscheinlich erscheinen, dass die 
Schöffin über einen nicht nur kurzen Zeitraum der Beweisauf-
nahme mit verfahrensfremden Angelegenheiten beschäftigt 
war, zumal sie auf Nachfrage, ob die Notizen etwas mit dem 
Verfahren zu tun gehabt hätten, umgehend mit „Nein“ geant-
wortet hat. Angesichts der Länge des Vorgangs lässt das für 
einen verständigen Betrachter den Eindruck der Befangenheit 
zu. Hieran ändert auch die dienstliche Erklärung nichts, die 
Kritzeleien hätten nur ihrer Konzentrationshilfe gedient.

Quelle:
Burhoff-Online, https://www.burhoff.de/asp_weitere_
beschluesse/inhalte/8855.htm
[Abruf: 15.11.2024]
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